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Anfragen zu stillgelegten PKW auf dem Volltuchgelände 
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Antwort der Verwaltung – Ordnungs- und Rechtsamt:  
 
Seitens der Stadt Luckenwalde besteht in der Tat keine rechtliche Möglichkeit, gegen das 
unerlaubte Abstellen von Kfz auf privatem Grund vorzugehen. Weder die StVO noch das 
Brandenburgische Straßengesetz sehen hier eine Eingriffsmöglichkeit vor. Seitens des 
Ordnungs- und Rechtsamtes wurden die abgestellten Kfz mittels Fotos dokumentiert und an 
das Umweltamt des Landkreises Teltow Fläming abgegeben. Diese können nun in eigener 
Zuständigkeit prüfen, inwiefern es sich um eine unerlaubte Entsorgung handelt und demnach 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie das Brandenburgische Abfall- und Bodenschutzgesetz 
Anwendung findet.  
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